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 Anlage 7:  zur Vorlage Nr.: B 22 / 0483 des StuV am 01.12.2022 und StV am 13.12.2022 Hier:  Verkleinerung der Planzeichnung des B334, Stand 11.11.2022
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Art der baulichen Nutzung
1. Im Vorhabengebiet sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben

zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

2. Das Vorhabengebiet dient insbesondere dem Wohnen und der Unterbringung von 
Einzelhandelsbetrieben. Es sind ausschließlich zulässig:
- Wohngebäude
- Nicht großflächige Einzelhandelsbetriebe mit einer jeweiligen Verkaufsfläche unter 800 m2

- Räume für freie Berufe
- Büroräume
- Schank- und Speisewirtschaften
- Anlagen für soziale, kirchliche, kulturelle, gesundheitliche und sportliche Zwecke

3. Im Erdgeschoss sind Wohnnutzungen unzulässig. Eingangsbereiche sowie Nebenflächen in 
untergeordnetem Maße für darüber liegende Wohnnutzungen sind zulässig. 
Einzelhandelsnutzungen sind ausschließlich im Erdgeschoss zulässig.

Maß der baulichen Nutzung
4. Eine Überschreitung der festgesetzten Gebäudehöhe für Dachzugänge und technische Anlagen 

(wie zum Beispiel Aufzugsüberfahrten, Zu- und Abluftanlagen, Anlagen zur Gewinnung der 
Solarenergie) um bis zu 3 m ist zulässig. Dachzugänge und technische Anlagen müssen 
mindestens 1 m von der Traufkante abgerückt werden. Sie sind gruppiert anzuordnen und durch 
Verkleidungen gestalterisch zusammenzufassen. Dachzugänge und technische Anlagen dürfen 
maximal 130 m2 der obersten Dachfläche ausmachen. Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer 
Energien sind von der Flächenbegrenzung ausgenommen. Freistehende Antennenanlagen sind 
unzulässig.

5. Im Vorhabengebiet dürfen die Baugrenzen durch Terrassen,  Balkone und Erker um bis zu 2 m 
überschritten werden.

6. Die festgesetzte GRZ darf durch die in § 19 Absatz 4 Nr. 1 der Baunutzungsverordnung 
bezeichneten Anlagen bis zu einer GRZ von 0,92 überschritten werden.

7. An dem mit (A) bezeichneten Fassadenabschnitt ist eine Überschreitung der Baugrenze für ein 
Schutzdach um bis zu 5 m zulässig.

Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen 
8. In den mit (B) bezeichneten Bereichen ist eine Unterschreitung der bauordnungsrechtlichen 

Abstandsflächen zulässig, sofern die Belange des Brandschutzes gewahrt bleiben und eine Seite 
der sich gegenüberliegenden Fassaden keine Fenster aufweist.

Bauweise
9. Die festgesetzte abweichende Bauweise entspricht der offenen Bauweise, wobei abweichend 

von der offenen Bauweise Gebäudelängen von über 50 m zulässig sind.

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
10. Das festgesetzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht umfasst die Befugnis des Leitungsträgers 

unterirdische Leitungen sowie eine Trafostation herzustellen und zu unterhalten. Geringfügige 
Abweichungen von dem festgesetzten Geh-, Fahr- und Leitungsrecht können zugelassen 
werden.

Gehrecht
11. Das festgesetzte Gehrecht umfasst die Befugnis der Stadt Norderstedt zu verlangen, einen 

allgemein zugänglichen Gehweg anzulegen und zu unterhalten. Geringfügige Abweichungen 
von dem festgesetzten Gehrecht können zugelassen werden.

Fahrrecht
12. Das festgesetzte Fahrrecht umfasst die Befugnis des Leitungsträgers das Grundstück zur 

Unterhaltung unterirdischer Leitungen sowie einer Trafostation zu befahren. Geringfügige 
Abweichungen von dem festgesetzten Fahrrecht können zugelassen werden.

Stellplätze
13. Kfz-Stellplätze sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie der 

Fläche für Tiefgaragen zulässig.

14. Tiefgaragen sowie in Untergeschossen befindliche Abstellräume, Technikräume und 
Versorgungsräume sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Flächen und der 
festgesetzten Fläche für Tiefgaragen zulässig. Geringfügige Überschreitungen durch 
untergeordnete Bauteile wie Licht- und Belüftungsschächte sowie erforderliche Fluchttreppen 
sind zulässig.

Immissionsschutz
15. Für jeden Aufenthaltsraum innerhalb der in der Nebenzeichnung mit (1) bezeichneten Fläche ist 

als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB mindestens ein Fenster zum Innenhof anzuordnen. Ausnahmen sind 
zulässig für Aufenthaltsräume unter 8 m2.

16. Für jede Wohnung innerhalb der in der Nebenzeichnung mit (2) bezeichneten Fläche ist für 
mindestens einen Aufenthaltsraum als Vorkehrung zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen i. S. d. BImSchG gem. § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB mindestens ein Fenster 
zum Innenhof anzuordnen.

17. Innerhalb der in der Nebenzeichnung mit (3) bezeichneten Fläche sind Fenster von 
Aufenthaltsräumen durch bauliche Schallschutzmaßnahmen in Form von teilgeöffneten 
durchsichtigen Vorbauten (z.B. verglaste Loggien oder in der Wirkung vergleichbare 
Maßnahmen) mit einem Mindestabstand von 0,6 m auszustatten. Diese Vorbauten müssen eine 
Minderung des Außenpegels von mindestens 5 dB sicherstellen.

18. Entlang der nördlichen und westlichen Außenfassaden des Gebäudes sind Balkone und 
(Dach-)Terrassen nur mit einer schalldichten Brüstung mit einer Höhe von mindestens 1,2 m über 
der jeweiligen Fußbodenhöhe zulässig.

Erhaltungsgebote
19. Zu erhaltende Gehölze sind während der Bauzeit durch geeignete Schutzmaßnahmen 

entsprechend der einschlägigen Verordnungen und Vorschriften zu sichern (gemäß DIN 18920, 
RAS-LP-4). Bei Grundwasserabsenkungen, die länger als drei Wochen andauern, ist eine 
Bewässerung der im Wirkungsbereich befindlichen Baumbestände vorzusehen.

20. Die Baumscheiben der zum Erhalt festgesetzten Gehölze an der Berliner Allee sind durch 
Entsiegelungsmaßnahmen zu vergrößern.

Anpflanzungsgebote
21. Für die mit Anpflanzungs- oder Erhaltungsbindung festgesetzten Gehölze sind bei Abgang 

gleichwertige Ersatzpflanzungen vorzunehmen. 

22. Auf den Freiflächen im Innenhof sind mindestens 15 Solitärsträucher anzupflanzen.

Verbindliche Nebenzeichnung zu den text-
lichen Festsetzungen Nr. 15 bis 17, M 1:1000

M 1:500

Es gilt die Baunutzungsverordnung von 2017.
Bestandteil des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist ein Vorhaben- und Erschließungsplan.

(B)

Zeichenerklärung
Planzeichen Erläuterung

Vorhabengebiet

Baugrenze

Straßenbegrenzungslinie

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs eines
angrenzenden Bebauungsplans

Art der baulichen Nutzung

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (Höchstmaß)

Geschossflächenzahl (Höchstmaß)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Verkehrsflächen, Gehrechte

GRZ 0,7

1. Festsetzungen (Anordnungen normativen Inhalts)

Anpflanzen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzung von Einzelbäumen

Straßenverkehrsfläche

Zahl der Vollgeschosse (Höchstmaß)z.B. VII
Gebäudehöhe in Metern über Normalhöhennull (Höchstmaß)GH 52,5

GFZ 3,0

Abweichende Bauweise (siehe textliche Festsetzung Nr. 9)a
Besondere Festsetzung (siehe textliche Festsetzung Nr. 7)(A)

Mit Geh-, Fahr- oder Leitungsrechten zu belastende Fläche

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans

Vorhandene Flurstücksgrenzen

Flurstücksbezeichnung

Vorhandene Geländehöhen

Vorhandene bauliche Anlagen

Erhaltung von Einzelbäumen

Sonstige Planzeichen

2. Darstellung ohne Normcharakter

Arkaden

Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans

z.B. 90/79

28.28z.B.

z.B. LH mind. 3,5 m Lichte Höhe als Mindestmaß d. Arkaden

Besondere Festsetzung (siehe textliche Festsetzung Nr. 8)

Flächen für TiefgaragenTGA

Umgrenzung der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende FlächeGFL

Mit Gehrechten zu belastende FlächeG

Mit Fahrrechten zu belastende FlächeF
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